
A. Allgemeine Regeln und
Begriffsbestimmungen

Artikel 1Anwendbarkeit der ERI 522

a) Die Einheitlichen Richtlinien für Inkassi, Revision 1995, ICC-
Publikation 522, gelten für alle Inkassi wie in Artikel 2 defi-
niert, soweit sie in den Text eines „Inkassoauftrags“ gemäß
Artikel 4 einbezogen sind und sind für alle Beteiligten bindend,
sofern nicht ausdrücklich anderweitige Vereinbarungen getrof-
fen worden sind oder nicht nationale, staatliche oder örtliche
Gesetze und/oder Verordnungen entgegenstehen, von denen
nicht abgewichen werden darf.

b) Banken sind nicht verpflichtet, ein Inkasso oder irgendeine
Inkassoweisung oder spätere sich darauf beziehende Weisun-
gen zu bearbeiten.

c) Wenn eine Bank sich aus irgendeinem Grund entschließt, ein
erhaltenes Inkasso oder sich darauf beziehende Weisungen
nicht zu bearbeiten, muss sie unverzüglich denjenigen Beteilig-
ten, von dem sie das Inkasso oder die Weisungen erhalten hat,
durch Telekommunikation oder, wenn dies nicht möglich ist,
auf anderem schnellen Wege davon unterrichten.

Artikel 2 Definition des Inkassos

Im Sinne dieser Richtlinien bedeuten:

a) „Inkasso“ die Bearbeitung von nachstehend unter Artikel 2(b)
definierten Dokumenten durch Banken in Übereinstimmung
mit erhaltenen Weisungen um:

I Zahlungen und/oder Akzeptierung zu erhalten oder
II Dokumente gegen Zahlung und/oder Akzeptierung aus-

zuhändigen oder 
III Dokumente unter anderen Bedingungen auszuhändigen.

b) „Dokumente“ Zahlungspapiere und/oder Handelspapiere:

I „Zahlungspapiere“ Wechsel, Solawechsel, Schecks oder 
andere ähnliche zum Erlangen von Zahlungen dienende 
Dokumente;

II „Handelspapiere“ Rechnungen, Transportdokumente, 
Dispositions- oder andere ähnliche Dokumente sowie 
irgendwelche andere Dokumente, die keine Zahlungs-
papiere darstellen.

c) „Einfaches Inkasso“ das Inkasso von Zahlungspapieren, die 
nicht von Handelspapieren begleitet sind.

I Zahlungspapieren, die von Handelspapieren begleitet sind;
II Handelspapieren, die nicht von Zahlungspapieren begleitet 

sind.

Artikel 3 Beteiligte an einem Inkasso

a) Im Sinne dieser Richtlinien sind die „Beteiligten“:

I der „Auftraggeber“, das ist derjenige, der eine Bank mit der
Bearbeitung eines Inkassos betraut;

II die „Einreicherbank“, das ist die vom Auftraggeber mit der 
Bearbeitung des Inkassos betraute Bank;

III die „Inkassobank“, das ist jede mit der Durchführung des 
Inkassos befasste Bank mit Ausnahme der Einreicherbank;

IV die „vorlegende Bank“, das ist diejenige Inkassobank, die 
gegenüber dem Bezogenen die Vorlegung vornimmt.

b) Der „Bezogene“ ist derjenige, demgegenüber in Übereinstim-
mung mit dem Inkassoauftrag die Vorlegung zu erfolgen hat.

B. Form und Gliederung von Inkassi

Artikel 4 Inkassoauftrag

a)
I Alle zum Inkasso übersandten Dokumente müssen von 

einem Inkassoauftrag begleitet sein, der angibt, dass das 
Inkasso den ERI 522 unterliegt und in dem vollständige 
und genaue Weisungen erteilt werden. Banken sind nur 
berechtigt, gemäß den in einem solchen Inkassoauftrag 
erteilten Weisungen so wie in Übereinstimmung mit diesen
Richtlinien zu verfahren.

II Banken werden Dokumente nicht auf darin enthaltene 
Weisungen prüfen.

III Sofern im Inkassoauftrag nicht anderweitig ermächtigt, 
werden Banken Weisungen von einem anderen Beteiligten/
einer anderen Bank als dem Beteiligten/ der Bank, von 
welchem/welcher sie das Inkasso erhalten haben, keine 
Beachtung schenken.

b) Ein Inkassoauftrag sollte die folgenden Informationen,
soweit anwendbar, enthalten:

I Einzelheiten über die Bank, von der das Inkasso zuging 
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einschließlich des vollständigen Namens, Postanschrift, 
SWIFT Adresse, Telex-, Telefon-, Telefax-Nummern und 
Referenz.

II Einzelheiten über den Auftraggeber einschließlich des voll-
ständigen Namens, Postanschrift und gegebenenfalls 
Telex-, Telefon-, Telefax-Nummern.

III Einzelheiten über den Bezogenen einschließlich des voll-
ständigen Namens, Postanschrift oder der Domizilstelle, bei
der die Vorlegung zu erfolgen hat und gegebenenfalls 
Telex-, Telefon-, Telefax-Nummern.

IV Einzelheiten über die etwaige vorlegende Bank einschließ-
lich des vollständigen Namens, Postanschrift und gegebe-
nenfalls Telex-, Telefon-, Telefax-Nummern.

V Einzuziehende(r) Beträge (Betrag) und Währung(en).
VI Auflistung der beigefügten Dokumente und Angabe der 

Anzahl jedes einzelnen Dokumentes.
VII • Bedingungen, unter denen Zahlungen und/oder Akzeptie-

rung zu erhalten ist.
• Bedingungen für die Aushändigung von Dokumenten 

gegen:
1) Zahlung und/oder Akzeptierung
2) andere Bedingungen

Der Beteiligte, der den Inkassoauftrag erstellt, ist verantwort-
lich dafür, dass die Bedingungen für die Aushändigung von
Dokumenten klar und eindeutig angegeben sind, anderenfalls
übernehmen Banken für daraus resultierende Folgen keine
Verantwortung.

VIII Einzuziehende Gebühren mit der Angabe, ob oder obnicht 
auf sie verzichtet werden kann.

IX Falls zutreffend, einzuziehende Zinsen mit der Angabe, ob 
oder ob nicht auf sie verzichtet werden kann, einschließlich:
• Zinssatz
• Berechnungszeitraum
• Art der anzuwendenden Zinsberechnung (z. B. das Jahr 

zu 360 oder 365 Tagen)

X Art der Zahlung und Form des Zahlungsavises.

XI Weisungen für den Fall von Nichtzahlung, Nichtakzeptie-
rung und/oder Nichterfüllung anderer Weisungen.

c)
I Inkassoweisungen sollen die vollständige Anschrift des 

Bezogenen enthalten oder die Domizilstelle, bei der die 
Vorlage zu erfolgen hat. Wenn die Anschrift unvollständig 

oder unrichtig ist, kann die Inkassobank ohne eigene Haf-
tung und Verantwortlichkeit versuchen, die richtige An-
schrift festzustellen.

II Die Inkassobank ist nicht haftbar oder verantwortlich für 
Verzögerungen aufgrund unvollständiger/unrichtiger 
Adresse.

C. Form der Vorlegung

Artikel 5 Vorlegung

a) Im Sinne dieser Richtlinien bedeutet Vorlegung das Verfah-
ren, mit dem die vorlegende Bank die Dokumente dem Bezo-
genen weisungsgemäß verfügbar macht.

b) Der Inkassoauftrag sollte die genaue Frist angeben, inner-
halb derer der Bezogene Maßnahmen zu ergreifen hat.

c) Ausdrücke wie „erster“, „prompt“, „unverzüglich“ und ähn-
liche sollten nicht im Zusammenhang mit der Vorlegung 
oder in Bezug auf eine Frist verwendet werden, innerhalb der
die Dokumente aufzunehmen sind oder der Bezogene ander-
weitige Maßnahmen zu ergreifen hat. Wenn solche Ausdrücke
verwendet werden, werden die Banken sie nicht beachten.

d) Dokumente müssen dem Bezogenen in der Form vorgelegt
werden, in der sie empfangen worden sind. Banken sind jedoch
berechtigt, etwa notwendige Stempelmarken anzubringen, und
zwar, sofern keine anderen Weisungen erteilt worden sind, auf
Kosten des Beteiligten, von dem ihnen das Inkasso zugegangen
ist, und etwa erforderliche Indossamente vorzunehmen oder
irgendwelche Stempel oder andere Erkennungszeichen oder -
symbole anzubringen, die für den Inkassovorgang üblich oder
erforderlich sind.

e) Um die Weisungen des Auftraggebers auszuführen, betraut
die Einreicherbank als Inkassobank die vom Auftraggeber be-
nannte Bank. Mangels einer solchen Benennung wird die Ein-
reicherbank eine Bank nach eigener Wahl oder Wahl einer
anderen Bank im Lande der Zahlung oder Akzeptierung oder in
dem Land, in dem andere Bedingungen zu erfüllen sind,
betrauen.

f) Dokumente und Inkassoauftrag können von der Einreicher-
bank direkt oder über eine zwischengeschaltete andere Bank
der Inkassobank übersandt werden.



g) Falls die Einreicherbank keine spezielle vorlegende Bank
benennt, kann sich die Inkassobank einer vorlegenden Bank 
nach eigener Wahl bedienen.

Artikel 6 Sicht/Akzeptierung

Bei Sicht zahlbare Dokumente muss die vorlegende Bank
unverzüglich zur Zahlung vorlegen.

Nicht bei Sicht zahlbare Dokumente muss die vorlegende Bank
im Falle verlangter Akzeptierung unverzüglich zur Akzeptierung
und im Falle verlangter Zahlung nicht später als am betreffen-
den Fälligkeitsdatum zur Zahlung vorlegen.

Artikel 7 Freigabe von Handelspapieren Dokumente gegen
Akzept (D/A) und Dokumente gegen Zahlung (D/P)

a) Inkassi sollten keine erst später fälligen Wechsel mit Wei-
sungen enthalten, dass die Handelspapiere gegen Zahlung aus-
zuhändigen sind.

b) Wenn ein Inkasso einen erst später fälligen Wechsel enthält,
sollte im Inkassoauftrag bestimmt werden, ob die Handels-
papiere dem Bezogenen gegen Akzeptierung (D/A) oder gegen
Zahlung (D/P) freizugeben sind. 

Fehlt eine solche Bestimmung, werden Handelspapiere nur
gegen Zahlung freigegeben und die Inkassobank ist nicht ver-
antwortlich für jegliche Folgen irgendwelcher Verzögerungen
in der Aushändigung der Dokumente.

c) Wenn ein Inkasso einen erst später fälligen Wechsel enthält
und der Inkassoauftrag angibt, daß Handelspapiere gegen Zah-
lung freizugeben sind, werden die Dokumente nur gegen ent-
sprechende Zahlung freigegeben und die Inkassobank ist nicht
verantwortlich für jegliche Folgen irgendwelcher Verzögerun-
gen in der Aushändigung der Dokumente.

Artikel 8 Erstellung von Dokumenten

Hat die Inkassobank oder der Bezogene gemäß Weisung der
Einreicherbank Dokumente zu erstellen (Wechsel, Solawechsel,
Trust Receipts, Verpflichtungsschreiben oder andere Dokumen-
te), die nicht dem Inkasso beigefügt waren, müssen Form und
Wortlaut derartiger Dokumente von der Einreicherbank vorge-
schrieben werden; anderenfalls ist die Inkassobank für Form
und Wortlaut solcher von ihr und/oder dem Bezogenen gelie-
ferten Dokumente nicht haftbar oder verantwortlich.

D. Haftung und Verantwortlichkeit

Artikel 9 Treu und Glauben und angemessene Sorgfalt

Banken handeln nach Treu und Glauben und mit angemessener
Sorgfalt.

Artikel 10 Dokumente und Waren/Dienstleistungen/
Leistungen

a) Waren sollten nicht direkt an die Adresse einer Bank oder
zur Verfügung oder an die Order einer Bank versandt werden,
ohne dass diese Bank zuvor zugestimmt hat. 

Wenn der Bank dennoch ohne ihre vorherige Zustimmung
Waren direkt an ihre Adresse oder zu ihrer Verfügung oder an
ihre Order zwecks Freigabe an einen Bezogenen gegen Zah-
lung, Akzeptierung oder unter anderen Bedingungen zugesandt
werden, ist diese Bank nicht zur Entgegennahme der Waren
verpflichtet, für welche Gefahr und Verantwortlichkeit beim
Absender verbleiben.

b) Banken sind nicht verpflichtet, irgendwelche Maßnahmen
hinsichtlich der Waren zu ergreifen, auf die sich das dokumen-
täre Inkasso bezieht, einschließlich ihrer Einlagerung und Ver-
sicherung, selbst wenn spezielle Weisungen, dies zu tun, erteilt
wurden. Banken werden derartige Maßnahmen nur ergreifen,
wenn und in dem Ausmaß, in dem sie dazu im Einzelfall bereit
sind. Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 1 (c ) findet
diese Regelung auch bei Fehlen einer diesbezüglichen Benach-
richtigung durch die Inkassobank Anwendung.

c) Falls Banken dennoch, ob beauftragt oder nicht, Maßnah-
men zum Schutz der Waren ergreifen, übernehmen sie keine
Haftung oder Verantwortlichkeit für Schicksal und/oder Zu-
stand der Waren und/oder irgendwelche Handlungen und/oder
Unterlassungen Dritter, die mit der Verwahrung und/ oder dem
Schutz der Waren betraut wurden. Die Inkassobank muß je-
doch diejenige Bank, von der ihr der Inkassoauftrag zuging,
unverzüglich über alle ergriffenen Maßnahmen benachrichti-
gen.

d) Alle Gebühren und/oder Auslagen, die den Banken im Zu-
sammenhang mit irgendeiner Maßnahme zum Schutze der
Ware entstanden sind, gehen zu Lasten des Beteiligten, von
dem sie das Inkasso erhalten haben.



e)
I Wenn die Waren, ungeachtet der Bestimmungen des Arti-

kels 10 (a), zur Verfügung der Inkassobank oder an deren 
Order gesandt werden, und der Bezogene das Inkasso 
durch Zahlung, Akzeptierung oder andere Bedingungen 
honoriert hat und die Inkassobank die Freigabe der Ware 
veranlasst, gilt die Inkassobank als von der Einreicherbank 
hierzu ermächtigt.

II Wenn eine Inkassobank auf Weisungen der Einreicherbank 
oder nach den vorstehenden Bedingungen von Artikel 
10 (e) i  die Freigabe der Waren veranlasst, muss die Ein-
reicherbank diese Inkassobank für alle entstandenen Schä-
den und Auslagen entschädigen.

Artikel 11 Haftungsausschluss für Handlungen einer beauf-
tragten Partei

a) Bedienen sich Banken einer oder mehrerer anderer Banken,
um die Weisungen des Auftraggebers auszuführen, tun sie dies
für Rechnung und Gefahr dieses Auftraggebers.

b) Die Banken übernehmen keine Haftung oder Verantwortung,
wenn die von ihnen übermittelten Weisungen nicht ausgeführt
werden sollten, auch wenn sie selbst die Auswahl dieser ande-
ren Bank(en) getroffen haben.

c) Ein Beteiligter, der einen anderen Beteiligten beauftragt,
Leistungen zu erbringen, muss alle Verpflichtungen und Ver-
antwortlichkeiten übernehmen, die auf ausländischen Gesetzen
und Gebräuchen beruhen, und er muss den beauftragten Betei-
ligten für alle hieraus resultierenden Folgen schadlos halten.

Artikel 12 Haftungsausschluss für erhaltene Dokumente

a) Die Banken müssen prüfen, ob die erhaltenen Dokumente
den im Inkassoauftrag aufgelisteten Dokumenten zu entspre-
chen scheinen und vom Fehlen irgendwelcher Dokumente,
oder, wenn andere als die aufgelisteten festgestellt wurden,
denjenigen Beteiligten, von dem ihnen der Inkassoauftrag
zuging, unverzüglich durch Telekommunikation oder, wenn dies
nicht möglich ist, auf anderem schnellen Wege benachrichti-
gen. Banken haben in dieser Hinsicht keine weitere
Verpflichtung.

b) Wenn die Dokumente nicht aufgelistet zu sein scheinen,
kann die Einreicherbank nicht Art und Anzahl der von der
Inkassobank erhaltenen Dokumente bestreiten.

c) Unter Berücksichtigung der Artikel 5 (c) und 12 (a) und 12 (b)
werden Banken Dokumente wie erhalten, ohne weitere Prü-
fung, vorlegen.

Artikel 13 Haftungsausschluss für Wirksamkeit von
Dokumenten

Die Banken übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für
Form, Vollständigkeit, Genauigkeit, Echtheit, Verfälschung oder
Rechtswirksamkeit von Dokumenten oder für die allgemeinen
und/oder besonderen Bedingungen, die in den Dokumenten
angegeben oder denselben hinzugefügt sind. Sie übernehmen
auch keine Haftung oder Verantwortung für Bezeichnung,
Menge, Gewicht, Qualität, Beschaffenheit, Verpackung, Liefe-
rung, Wert oder Vorhandensein der durch Dokumente ausge-
wiesenen Waren, oder für Treu und Glauben oder Handlungen
und/oder Unterlassungen sowie für Zahlungsfähigkeit, Leis-
tungsvermögen oder Ruf der Absender, Frachtführer, Spediteu-
re, Empfänger oder Versicherer der Waren oder irgendwelcher
anderer Personen. 

Artikel 14 Haftungsausschluss für Verzögerungen, Verlust
bei Übermittlung und Übersetzung

a) Die Banken übernehmen keine Haftung oder Verantwortung
für die Folgen von Verzögerungen und/oder Verlusten bei Über-
mittlung von Nachrichten, Briefen oder Dokumenten, sowie für
Verzögerung, Verstümmelung oder sonstige Irrtümer, die aus
der Übermittlung einer Telekommunikation resultieren oder für
Irrtümer bei der Übersetzung und/oder Auslegung von techni-
schen Ausdrücken.

b) Banken sind nicht haftbar oder verantwortlich für Verzöge-
rungen, die aus der Notwendigkeit der Klärung erhaltener Wei-
sungen resultieren.

Artikel 15 Höhere Gewalt

Die Banken übernehmen keine Haftung oder Verantwortung für
die Folgen der Unterbrechung ihrer Geschäftstätigkeit durch
Fälle höherer Gewalt, Unruhen, Aufruhr, Aufstand, Kriege oder
irgendwelche anderen Ursachen, die außerhalb ihrer Kontrolle
liegen, sowie durch Streiks oder Aussperrungen.



E. Zahlung

Artikel 16 Unverzügliche Zahlung

a) Eingezogene Beträge (gegebenenfalls abzüglich Gebühren
und/oder Aufwendungen und/oder Auslagen) müssen in Über-
einstimmung mit dem Inkassoauftrag unverzüglich dem Betei-
ligten zur Verfügung gestellt werden, von dem der Inkasso-
auftrag zuging.

b) Ungeachtet der Bestimmungen des Artikels 1 (c) wird die
Inkassobank, insofern sie keiner anderweitigen Vereinbarung
zugestimmt hat, Zahlung des eingezogenen Betrages nur
zugunsten der Einreicherbank vornehmen.

Artikel 17 Zahlung in inländischer Währung

Dokumente, die in der Währung des Zahlungslandes (inländi-
sche Währung) zahlbar sind, darf die vorlegende Bank, sofern
im Inkassoauftrag keine anderen Weisungen erteilt worden
sind, dem Bezogenen nur dann gegen Zahlung in inländischer
Währung freigeben, wenn diese Währung gemäß der im
Inkassoauftrag vorgeschriebenen Art sofort verfügbar ist.

Artikel 18 Zahlung in ausländischer Währung

Dokumente, die in einer anderen Währung als der des Zah-
lungslandes (ausländische Währung) zahlbar sind, darf die vor-
legende Bank, sofern im Inkassoauftrag keine anderen Weisun-
gen erteilt worden sind, dem Bezogenen nur dann gegen Zah-
lung in der betreffenden ausländischen Währung freigeben,
wenn diese ausländische Währung gemäß der im Inkassoauf-
trag erteilten Weisung sofort verfügbar ist.

Artikel 19 Teilzahlungen

a) Bei einfachen Inkassi können Teilzahlungen angenommen
werden, wenn und soweit Teilzahlungen nach dem am Zah-
lungsort geltenden Recht gestattet sind. Die Zahlungspapiere
werden dem Bezogenen erst nach Erhalt der vollen Zahlung
freigegeben.

b) Bei dokumentären Inkassi werden Teilzahlungen nur ange-
nommen, wenn der Inkassoauftrag eine ausdrückliche Ermäch-
tigung hierzu enthält. Jedoch wird die vorlegende Bank, sofern
keine anderen Weisungen erteilt worden sind, die Dokumente
dem Bezogenen erst nach Erhalt der vollen Zahlung freigeben, 

und die vorlegende Bank ist nicht verantwortlich für Folgen
von Verzögerungen in der Aushändigung von Dokumenten.

c) In allen Fällen werden Teilzahlungen nur entsprechend den
jeweils anwendbaren Bestimmungen der Artikel 17 oder 18
angenommen. Angenommene Teilzahlungen werden gemäß
den Bestimmungen des Artikels 16 behandelt.

F. Zinsen, Gebühren und Auslagen

Artikel 20 Zinsen

a) Wenn der Inkassoauftrag angibt, dass Zinsen einzuziehen
sind und der Bezogene deren Bezahlung verweigert, kann die
vorlegende Bank das (die) Dokument(e) je nach Lage des Falles
gegen Zahlung oder Akzeptierung oder unter anderen Bedin-
gungen ohne Einzug solcher Zinsen aushändigen, sofern nicht
Artikel 20 (c) Anwendung findet. 

b) In Fällen, in denen solche Zinsen eingezogen werden sollen,
muss der Inkassoauftrag den Zinssatz, den Berechnungszeit-
raum und die Art der Zinsberechnung angeben.

c) In Fällen, in denen der Inkassoauftrag ausdrücklich vor-
schreibt, dass auf die Zinsen nicht verzichtet werden darf und
der Bezogene sich weigert, solche Zinsen zu zahlen, wird die
vorlegende Bank die Dokumente nicht aushändigen und keine
Verantwortung für Folgen von Verzögerungen in der Aushän-
digung der Dokumente tragen. Wenn die Zahlung von Zinsen
verweigert wurde, muss die vorlegende Bank unverzüglich die
Bank, von der der Inkassoauftrag zuging, durch Telekommuni-
kation oder wenn dies nicht möglich ist, auf anderem schnel-
len Wege unterrichten.

Artikel 21 Gebühren und Auslagen

a) Wenn der Inkassoauftrag angibt, dass Inkassogebühren
und/oder Auslagen zu Lasten des Bezogenen gehen und der
Bezogene deren Zahlung verweigert, kann die vorlegende Bank
das (die) Dokument(e) je nach Lage des Falles gegen Zahlung
oder Akzeptierung oder unter anderen Bedingungen ohne
Einzug der Inkassogebühren und/oder Auslagen aushändigen,
sofern nicht Artikel 21 (b) Anwendung findet.

Wird so auf Inkassogebühren und/oder Auslagen verzichtet,
gehen diese zu Lasten des Beteiligten, von dem das Inkasso
zuging und dürfen vom Erlös abgezogen werden.



b) In Fällen, in denen der Inkassoauftrag ausdrücklich vor-
schreibt, dass auf die Gebühren und/oder Auslagen nicht ver-
zichtet werden darf und der Bezogene sich weigert, solche
Gebühren und/oder Auslagen zu zahlen, wird die vorlegende
Bank die Dokumente nicht aushändigen und keine Verantwor-
tung für Folgen von Verzögerungen in der Aushändigung der
Dokumente tragen. Wenn die Zahlung von Gebühren und/oder
Auslagen verweigert worden ist, muss die vorlegende Bank
unverzüglich die Bank, von der der Inkassoauftrag zuging,
durch Telekommunikation oder, wenn dies nicht möglich ist,
auf anderem schnellen Wege unterrichten.

c) Sind gemäß den ausdrücklichen Bedingungen des Inkasso-
auftrags oder nach diesen Richtlinien Aufwendungen und/oder
Auslagen und/oder Inkassogebühren vom Auftraggeber zu tra-
gen, ist (sind) die Inkassobank(en) berechtigt, sich für ihre Auf-
wendungen, Auslagen und Gebühren sofort bei der Bank zu
erholen, von der ihr (ihnen) der Inkassoauftrag zuging; die Ein-
reicherbank ist berechtigt, sich für solche von ihr geleisteten
Zahlungen sowie für eigene Aufwendungen, Auslagen und
Gebühren unabhängig vom Ergebnis des Inkassos sofort beim
Auftraggeber zu erholen.

d) Banken behalten sich das Recht vor, von dem Beteiligten,
von dem ihnen der Inkassoauftrag zuging, Zahlung von Gebüh-
ren und/oder Auslagen im voraus zu verlangen, um Kosten
abzudecken, die im Zusammenhang mit der Ausführung von
Weisungen entstehen; sie behalten sich das Recht vor, solche
Weisungen bis zum Erhalt dieser Zahlung nicht auszuführen.

G. Andere Regeln

Artikel 22 Akzeptierung

Die vorlegende Bank ist dafür verantwortlich, darauf zu ach-
ten, dass die Form der Akzeptierung eines Wechsels vollständig
und richtig erscheint, jedoch ist sie für die Echtheit von Unter-
schriften oder für die Zeichnungsberechtigung irgendeines
Unterzeichners des Akzeptes nicht verantwortlich.

Artikel 23 Solawechsel und andere Dokumente

Die vorlegende Bank ist für die Echtheit von Unterschriften
oder für die Zeichnungsberechtigung irgendeines Unterzeich-
ners eines Solawechsels, einer Quittung oder anderer Doku-
mente nicht verantwortlich.

Artikel 24 Protest

Der Inkassoauftrag sollte spezielle Weisungen hinsichtlich des
Protestes (oder eines entsprechenden rechtlichen Verfahrens)
im Falle der Nichtzahlung oder Nichtakzeptierung enthalten.

Bei Fehlen solcher speziellen Weisungen sind die mit dem
Inkasso befassten Banken nicht verpflichtet, die Dokumente
wegen Nichtzahlung oder Nichtakzeptierung protestieren (oder
einem entsprechenden rechtlichen Verfahren unterwerfen) zu
lassen.

Alle Gebühren und/oder Auslagen, die den Banken im Zusam-
menhang mit einem solchen Protest oder entsprechenden
rechtlichen Verfahren entstehen, gehen zu Lasten des Beteilig-
ten, von dem ihnen der Inkassoauftrag zuging.

Artikel 25 Notadresse

Wenn der Auftraggeber einen Vertreter bestellt, der als Not-
adresse bei Nichtzahlung und/oder Nichtakzeptierung tätig
werden soll, dann sollte der Inkassoauftrag die Befugnisse
einer solchen Notadresse klar und vollständig angeben. Bei
Fehlen einer solchen Angabe nehmen die Banken keinerlei
Weisungen der Notadresse entgegen.

Artikel 26 Benachrichtigungen

Inkassobanken sind gehalten, Benachrichtigungen nach folgen-
den Regeln vorzunehmen:

a) Form der Benachrichtigung
Sämtliche Meldungen oder Nachrichten seitens der Inkasso-
bank an diejenige Bank, von der ihr der Inkassoauftrag zuging,
müssen geeignete Einzelheiten enthalten, und zwar in jedem
Fall auch die Referenznummer des Inkassoauftrags der letzte-
ren Bank. 

b) Art der Benachrichtigung
Die Einreicherbank ist verantwortlich dafür, dass der Inkasso-
bank Weisungen über die Art der Übermittlung der in den
Absätzen (c) i, (c) ii und (c) iii dieses Artikels beschriebenen
Benachrichtigungen erteilt werden. Bei Fehlen solcher Weisun-
gen wird die Inkassobank die Benachrichtigung nach eigener
Wahl auf Kosten der Bank, von der ihr der Inkassoauftrag
zuging, vornehmen.



c)
I Bezahltmeldung

Die Inkassobank muss derjenigen Bank, von der ihr der
Inkassoauftrag zuging, unverzüglich eine Bezahltmeldung
zusenden mit detaillierter Angabe des eingezogenen
Betrags oder der eingezogenen Beträge, der gegebenenfalls
abgezogenen Gebühren und/oder Aufwendungen und/oder
Auslagen sowie der Art der Verfügbarstellung des Erlöses.

II Akzeptmeldung
Die Inkassobank muss derjenigen Bank, von der ihr der
Inkassoauftrag zuging, unverzüglich eine Akzeptmeldung
zusenden.

III Meldung über Nichtzahlung und/oder Nichtakzeptierung
Die vorlegende Bank sollte versuchen, die Gründe einer
solchen Nichtzahlung und/oder Nichtakzeptierung festzu-
stellen, und diejenige Bank unverzüglich entsprechend zu
benachrichtigen, von der ihr der Inkassoauftrag zuging.

Die vorlegende Bank muss derjenigen Bank, von der ihr der
Inkassoauftrag zuging, unverzüglich eine Meldung über Nicht-
zahlung und/oder Nichtakzeptierung zusenden.

Bei Erhalt einer solchen Benachrichtigung muss die Einreicher-
bank geeignete Weisungen hinsichtlich der weiteren Behand-
lung der Dokumente erteilen. Falls die vorlegende Bank solche
Weisungen nicht innerhalb von 60 Tagen nach ihrer Meldung
über Nichtzahlung und/oder Nichtakzeptierung erhält, können
die Dokumente ohne eine weitere Verantwortlichkeit seitens
der vorlegenden Bank derjenigen Bank zurückgesandt werden,
von der ihr der Inkassoauftrag zuging.

Stand: 01.06.1996


